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 Veröffentlicht am 27.01.1970

Norm

ABGB §897

Rechtssatz

Daß eine zur Bedingung gemachte Tatsache mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht eintreten wird, berechtigt noch

nicht zum Abstehen vom Vertrag, wenn das weitere Zuwarten keine unzumutbare Belastung bedeutet.
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